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§ 260 UGB Einheitliche Bewertung
 UGB - Unternehmensgesetzbuch

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 21.02.2026

1. (1)Die in den Konzernabschluß gemäß § 253 Abs. 2 übernommenen Vermögensgegenstände und Schulden der in

den Konzernabschluß einbezogenen Unternehmen sind nach den auf den Jahresabschluß des

Mutterunternehmens anwendbaren Bewertungsmethoden einheitlich zu bewerten; zulässige

Bewertungswahlrechte können im Konzernabschluß unabhängig von ihrer Ausübung in den Jahresabschlüssen

der in den Konzernabschluß einbezogenen Unternehmen ausgeübt werden. Abweichungen von den auf den

Jahresabschluß des Mutterunternehmens angewandten Bewertungsmethoden sind im Konzernanhang

anzugeben und zu begründen.

2. (2)Sind in den Konzernabschluß aufzunehmende Vermögensgegenstände oder Schulden des

Mutterunternehmens oder der Tochterunternehmen in den Jahresabschlüssen dieser Unternehmen nach

Methoden bewertet worden, die sich von denen unterscheiden, die auf den Konzernabschluß anzuwenden sind

oder die von den gesetzlichen Vertretern des Mutterunternehmens in Ausübung von Bewertungswahlrechten auf

den Konzernabschluß angewendet werden, so sind die abweichend bewerteten Vermögensgegenstände oder

Schulden nach den auf den Konzernabschluß angewandten Bewertungsmethoden neu zu bewerten und mit den

neuen Wertansätzen in den Konzernabschluß zu übernehmen. Wertansätze, die auf Sondervorschriften für

Kreditinstitute oder Versicherungsunternehmen beruhen, sind beizubehalten; auf die Anwendung dieser

Ausnahme ist im Konzernanhang hinzuweisen. Eine einheitliche Bewertung nach dem ersten Satz braucht nicht

vorgenommen zu werden, soweit ihre Auswirkungen nicht wesentlich (§ 189a Z 10) sind. Darüber hinaus ist ein

Abweichen bei Vorliegen besonderer Umstände und unter Beachtung der in § 250 Abs. 2 dritter Satz

umschriebenen Zielsetzung zulässig; im Konzernanhang ist die Abweichung anzugeben, zu begründen und ihr

Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns darzulegen.

3. (3)(Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 161/2004)
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